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tels" dar. In Niedersachsen stellen inzwi
schen eine Vielzahl landwirtschaftlicher 
Betriebe Übernachtungsmöglichkeiten 
für Wanderer und Radfahrer zur Ver
fügung,fürdie eine Organisation den Be
griff "Heuhotel" gefunden hat. Die 
Brandgefahren, die sich für den Gast, 
aber auch für den Landwirt in Scheunen 
und auf rustikal hergerichteten Dachbö
den ergeben, sind beträchtlich. Jährlich 
wiederkehrend erhalten diejenigen 
Landwirte, die solche "Heuhotels" be
treiben, Informationen und Aufklä
rungsmaterial zur Sicherheit für den 
Gast und für das landwirtschaftliche An
wesen. 

Zusammenfassend läßt sich feststel
len, daß sich direkte Brandschutzbera
tung im Sinne eines partnerschaftlichen 
Services für alle Beteiligten positiv aus
wirkt: für den Versicherer in stabilen 
Schadenquoten und für den Versiche
rungsnehmer in stabilen Prämien. Dabei 
ist es notwendig, begonnene Maßnah
men langfristig anzulegen, um eine 
nachhaltige Wirkung zu erzeugen. 

Brandschutzberater und 
Landwirt bei der 
Heumessung 

Zum Abschluß gibt es das 
Brandschutz
Beratungsschild 

Versicherungsschutz in der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft ist heute einer der 
kapitalintensivsten Bereiche unserer 
Volkswirtschaft, d. h., der Kapitaleinsatz 
pro Arbeitskraft ist in der Landwirtschaft 
im Vergleich zu anderen Wirtschafts
zweigen sehr hoch. 

Dieser hohe Kapitaleinsatz auf der 
einen Seite und die vielfaItigen Gefahren 
und Risiken andererseits, denen ein land
wirtschaftlicher Betrieb ausgesetzt ist, 
zwingen den Landwirt zu einerangemes
senen Risikovorsorge, und dazu bedient 
er sich des vielfaItigen Angebotes der 
Versicherungswirtschaft. 

Versicherungen dienen aber auch 
dazu, die drei wesentlichen Eigenschaf
ten eines gesunden Unternehmens zu 
gewährleisten, nämlich Stabilität, Liqui
dität und Rentabilität. Man denke zum 
Beispiel an ein Hagelunwetter, das die 
gesamte Ernte eines Jahres vernichten 
und damit die Liquidität eines landwirt
schaftlichen Betriebes erheblich gefähr
den kann. 

Die Kosten für die gesamten Versiche
rungen eines landwirtschaftlichen 
Betriebes sind nicht unerheblich, wie 
das nebenstehende Beispiel zeigt: 
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Pflichtversicherungen 

Versicherung eines 100 ha-Betriebes 

- Jahresbeiträge -

Landw. Alterskasse (270,00 DM/Monat) 
Landw. Krankenkasse (ca. 500,00 DM) 
Berufsgenossenschaft (= betriebliche Unfallversicherung) 

Betriebliche Versicherungen 
Gebäude-Feuer (2 Mio. DM) x 1,20 %0 
Inhalt-Feuer (600 TDM) x 1,20 %0 
Betriebshaftpflicht 
Kfz-Haftpflicht (3 Schlepper) 
Kfz-Haftpflicht (Pkw) 
Hagel (80 ha x 25,00 DM) 

Private Versicherungen 
Krankenhaus-Zusatzversicherung 
Lebensversicherung 
Unfallversicherung 
Hausrat 

insgesamt 

: 100 ha= 275,00 DM/ha 

3.240,00 DM 
6.000,00 DM 
4.000,00 DM 

13.240,00 DM 

2.400,00 DM 
nO,--DM 

1.000,00 DM 
1.200,00 DM 
1.000,00 DM 
2.000,00 DM 
8.320,00 DM 

1.200,00 DM 
3.000,00 DM 
1.200,00 DM 

500,00 DM 
5.900,00 DM 

27.460,00 DM 49 
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Der Landwirt sollte bei der richtigen 
Auswahl der Versicherungen für seinen 
Betrieb daher unterscheiden zwischen 
- notwendigen Versicherungen 

Dazu gehören die Kraftfahrzeugversi
cherung, die Betriebs-Haftpflicht
und die Feuerversicherung sowie im 
Ackerbaubetrieb die Hagelversiche
rung. 

- wichtigen Versicherungen 
Dazu gehören zum Beispiel die 
Sturm- und Leitungswasserversiche
rung und die Tierversicherung. 

- nützliche Versicherungen 
Dazu gehören zum Beispiel die 
Feuer-Betriebsunterbrechungsversi
cherung und die Rechtsschutzversi
cherung. 
Da das Thema dieses Beitrags "Brand

schutz in der Landwirtschaft" ist, 
beschränken sich die folgenden Ausfüh
rungen auf die Feuerversicherung land
wirtschaftlicher Betriebe. 

Eine Versicherung der Wohn- und 
WIrtschaftsgebäude sowie des Inventars 
ist heute für jeden Landwirt nahezu 
selbstverständlich; insofern beläuft sich 
der Dekungsgrad in der landwirtschaftli
chen Feuerversicherung auf annähernd 
100%. 

Durch die Gebäude-Feuerversiche
rung sind nicht nur Schäden durch den 
Brand, sondern auch durch Blitzschlag 
und Explosionen aller Art gedeckt. 

Der Umfang des Versicherungsschut
zes und damit die Höhe der Entschädi
gungszahlung im Schadenfall werden 
im wesentlichen von der richtigen Festle
gung der Versicherungssumme und der 
Wahl der richtigen Versicherungsform 
bestimmt. 

Die Ermittlung der 
Versicherungssummen 

Nach den Bedingungen ist jeder Versi
cherungsnehmer, also auch der Land
wirt, selbst für die ausreichende Höhe 
seiner Versicherungssummen verant
wortlich; in der Regel ist er hiermit 
jedoch überfordert. Hier bedarf es daher 
einer gründlichen Beratung und Hilfe
stellung durch die jeweilige Versiche
rungsgesellschaft. 

Die Versicherungsgruppe Hannover 
(VG H) bietet zum Beispiel als einer der 
größten landwirtschaftlichen Versiche
rer im Bundesgebiet den Kunden bei 
geringer Kostenbeteiligung den Service 
der Einschätzung und Bewertung der 
Gebäude durch freiberuftliche Bausach
verständige an. Diese Sachverständigen 
ermitteln aufgrund einer eingehenden 
Ortsbesichtigung den Wert der Wohn
und Wirtschaftsgebäude, wobei als 
gemeinsame Bezugsbasis für die Werter
mittlung immer noch das Jahr 1914 gilt. 

Der von dem Bausachverständigen 
geschätzte Wert 1914 wird dann mit dem 
Baukostenindex (zur Zeit rd .1800) mul
tipliziert, um zu dem heutigen Neubau
wert zu gelangen. 

Beispiel : 
20.000,-- DM (14er Wert) x 18 

360.000,-- (heutiger Neubauwert) 
Gleichzeitig setzen die Sachverständi

gen -je nach Alterund Unterhaltungszu
stand des Gebäudes - die Höhe der Ent
wertung der einzelnen Gebäude fest, da 
diese Entwertungsquote für die Wahl 
der richtigen Versicherungsform von 
Bedeutung ist. 

Die klassische Gebäudebewertung 
nach dem reinen Sachwertverfahren 
kann heute nicht mehr voll befriedigen. 
Vielmehr sollten bei landwirtschaftli
chen Betriebsgebäuden auch wirtschaft
liche Gesichtspunkte wie die Funktions
fähigkeit und Nutzungsmöglichkeit des 
Gebäudes bei der Bewertung stärker 
berücksichtigt werden. 

Spätestens alle 10 Jahre sollte der 
Landwirt eine Überprüfung seiner Versi
cherungssummen oder eine Neubewer
tung seiner Gebäude vornehmen lassen. 
Dadurch ist dann auch gewährleistet, 
daß zwischenzeitlich durchgeführte Um
und Anbauten summenmäßig mit
erfaßt werden. 

Sofern eine aktuelle Bewertung der 
Gebäude vorliegt, verbinden die öffent
lich-rechtlichen Versicherungsgesell
schaften damit gleichzeitig einen Unter
versicherungsverzicht, so daß der Land
wirt im Rahmen der Gleitenden Neu
wertversicherung in jedem Fall ausrei
chend versichert ist und somit ruhig 
schlafen kann. 
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Die Wahl der richtigen 
Versicherungsform 

Die Wahl der Versicherungsform hat 
einerseits Einfluß auf die Höhe derjährli
chen Beitragszahlungen, andererseits ist 
sie ausschlaggebend für die Höhe der 
Entschädigungszahlung im Schadenfall. 

Zu unterscheiden sind im wesentli
chen die Gleitende Neuwertversiche
rung und die Zeitwertversicherung. 

Alle Wohngebäude sowie die für die 
Betriebsführung notwendigen Wirt
schaftsgebäude sollten vorrangig zum 
Gleitenden Neuwert versichert werden. 

Bei der Gleitenden Neuwertversiche
rung wird die Versicherungssumme 
automatisch (gleitend) der Steigerung 
der Baukosten angepaßt, so daß der Versi
cherungsnehmer sowohl bei einem Teil
schaden als auch bei einem Totalscha
den einen vollen Schadenausgleich 
erhält. Bei dieser Versicherungsform 
muß also der Versicherer die Wiederher
stellung des abgebrannten Gebäudes 

voll bezahlen. Allerdings besteht für die 
Geltendmachung des sogenannten Neu
wertanteils der Entschädigungssumme 
die notwendige WiederhersteUungs
pflicht, und zwar muß das Gebäude 
innerhalb von drei Jahren in etwa glei
cherGröße und für eine gleiche oderähn
liche Nutzung wiederhergestellt werden. 

Bislang wurde bei der Entschädi
gungsberechnung für ein abgebranntes 
Gebäude auch noch die sogenannte Ent
wertungsstaffel berücksichtigt. Dabei 
wurde bei älteren Wirtschaftsgebäuden, 
die um mehr als 20 % entwertet waren, 
im Schadenfall ein Abzug von der Ent
schädigung vorgenommen oder - anders 
ausgedrückt - die Versicherung zahlte 
nur dann den vollen Neubauwert, wenn 
der Zeitwert des Wirtschaftsgebäudes 
am Schadentag noch mindestens 80 % 
betrug. Auf die Anwendung dieser Ent
wertungsstaffel wird heute jedoch von 
den meisten Gesellschaften verzichtet, 
sofern eine Neuordnung des Vertrages 
mit aktuellen Versicherungssummen 
vorliegt. 

Ältere Wirtschaftsgebäude sowie 
kaum noch genutzte Gebäude, die im 
Schadenfall ohnehin nicht wiederaufge
baut werden, sollten nur zum Zeitwert 
versichert werden. Im übrigen sehen die 
Versicherungsbedingungen vor, daß bei 
älteren Gebäuden, die um mehr als 50 % 
entwertet sind, ohnehin im Schadenfall 
nur noch der Zeitwert entschädigt wer
den kann. Insofern wäre es unsinnig, 
diese Gebäude in der Gleitenden Neu
wertversicherung zu belassen. 

Die Zeitwertversicherung hat den 
Vorteil niedriger Beiträge; außerdem 
kann im Schadenfall die Entschädigung 
auch für andere betriebliche Investitio
nen verwendet werden, es besteht also 
keine Wiederaufbauverpflichtung. 

Der Nachteil der Zeitwertversiche
rung besteht aber darin, daß bei größe
ren Teilschäden nicht die vollen Repara
turkosten (z. B. eines Daches) ersetzt 
werden, sondern hier ein Abzug vorge
nommen wird in Höhe der vom Sachver
ständigen festgestellten Entwertung des 
Gebäudes. 

Gebäudeversicherung mit 
Höchstentschädigungs
grenze 

Neben den beiden traditionellen Ver
sicherungsformen (Gleitender Neu
wert/Zeitwert) hat nun die Versiche
rungsgruppe Hannover (VGH) vor eini
ger Zeit ein neues Modell entwickelt, das 
speziell für große, aber nur teilweise 
genutzte Wirtschaftsgebäude besonders 
geeignet erscheint. Dabei handelt es sich 
um eine Gleitende Neuwertversiche
rung mit einer Höchstentschädigungs-



begrenzung von 60 % des Neuwertes. 
Sofern richtige Versicherungssummen 
vereinbart sind, wird bei dieser neuen 
Versicherungsformjeder Schaden - auch 
der Teilschaden - bis zu dieser Grenze 
voll ersetzt. Allerdings erhält der Land
wirt dann auch im Totalschadenfall nur 
60 % des Neuwertes, da es sich hier ja 
um eine Höchstschadenbegrenzung 
handelt. Als Gegenleistung wird dem 
Landwirt dafur ein Beitragsnachlaß von 
20 % gewährt. 

Diese neue interessante Versiche
rungsform ist besonders geeignet für 
nicht voll genutzte überdimensionale 
Wirtschaftsgebäude, die bei einem Total
schaden in der bisherigen Größenord
nung ohnehin nicht wieder errichtet wer
den, bei denen aber ein möglicher Teil
schaden ganz abgedeckt sein soll. 

Beispiel: Neuwert eines Gebäudes 
300.000,-- DM 

Hier wird jeder Teilschaden bis zu 
einem Betrag von 180.000,-- DM (= 
60 %) erstattet. Auch im Totalschaden
fall dürfte dieser Entschädigungsbetrag 
häufig ausreichen, um ein funktionsglei
ches Gebäude wieder zu errichten. 

Zur Beitragsbemessung in der Gebäu
deversicherung können an dieser Stelle 
nur einige allgemeine Ausführungen 
gemacht werden. 

Der Prämiensatz richtet sich einmal 
nach der Bauartklasse des Gebäudes. Es 
dürfte einleuchtend sein, daß ein massi
ves Gebäude mit Zwischendecken ein 
geringeres Risiko darstell t als ein Holzge
bäude mit Ondulineplatten. Außerdem 
wird natürlich die sonstige Risikositua
tion des Gebäudes beurteilt, insbeson
dere die Gefährdung durch eventuelle 
Nachbargebäude oder auch durch eine 
isolierte Lage. So ist zum Beispiel eine 
Feldscheune in isolierter Lage - eventu
ell noch mit Heu- und Strohlagerung -
immer als ein erhöhtes Risiko anzuse
hen, so daß die Versicherer einen Bei
tragszuschlag berechnen müssen. 

Auch die Nutzungsänderung eines 
Wirtschaftsgebäudes kann zu einer 
Gefahrerhöhung führen, zum Beispiel 
eine gewerbliche Lagerhaltung oder das 
Unterstellen mehrerer Campingwagen 
in einer Scheune. Daher sollte der Land
wirt Nutzungsänderungen seiner Wirt
schaftsgebäude dem Versicherer unver
züglich anzeigen, wozu er auch bedin
gungsgemäß verpflichtet ist. Eine solche 
Nutzungsänderung der Wirtschaftsge
bäude führt nicht automatisch zu einer 
erhöhten Beitragsberechnung; hier 
kommt es auf die Umstände des Einzel
falles an. 

Die Inventarversicherung 
Bei der Feuerversicherung des Inven

tars sind gesondert zu erfassen das Vieh, 

die Betriebseinrichtung, also die Maschi
nen und Geräte, die Ernte und die Wirt
schaftsvorräte. Leider stellt man immer 
wieder - häufig erst im Schadenfall- fest, 
daß beim Vieh und insbesondere bei den 
Maschinen eine erhebliche Unterversi
cherung besteht. Bei der Ermittlung der 
Versicherungssummen werden oft zum 
Beispiel Bodenbearbeitungsgeräte 
(Pflug, Kreiselegge usw.) nicht mitange
geben, da diese ja vermeintlich nicht 
brennen können. Sofern aber diese 
Geräte in einer brennenden Scheune ste
hen, glühen sie aus und sind nach einem 
Feuer nicht mehr zu gebrauchen. 

Die klassische Versicherungsform für 
das landwirtschaftliche Inventar ist die 
Zeitwertversicherung. Für Tiere, für die 
Ernte und für die Wirtschaftsvorräte gibt 
es ohnehin nur Zeitwerte, und für fast 
alle Maschinen und Geräte kann der 
Landwirt nach einem Brandschaden ent
sprechende Maschinen auf dem umfang
reichen Gebrauchtmaschinenmarkt wie
derbeschaffen. Deshalb genügt es in der 
Regel, wenn auch die Maschinen nur 
zum Zeitwert versichert sind . 

Die großen landwirtschaftlichen Ver
sicherer bieten jedoch seit einiger Zeit 
auch eine Neuwertversicherung für 
Maschinen an. Doch Vorsicht! - auch bei 
der Entschädigung von Maschinen gibt 
es, ähnlich wie bei den Gebäuden, eine 
Entwertungsgrenze, bei deren Unter
schreiten ohnehin nur noch der Zeitwert 
entschädigt wird. Diese Entwertungs
grenze liegt bei 40 %, d. h. , daß für eine 
Maschine mit einem Zeitwert von 40 % 
oder weniger im Schadenfall auch nur 
der Zeitwert bezahlt wird. Bei dem über
alterten Maschinenbestand vieler bäuer
licher Betriebe dürfte es daher vielfach 
nicht empfehlenswert sein, das gesamte 
Maschineninventar zum Neuwert zu 
versichern. Die Neuwertversicherung 
kommt daher in erster Linie nur fur 
große und teUfe Spezialmaschinen 
infrage, also zum Beispiel für die großen 
Erntemaschinen (Mähdrescher, Rüben
roder) und eventuell für Schlepper. Das 
gleiche gilt für festinstallierte, teure tech
nische Anlagen, zum Beispiel Getreide
trocknungsanlagen, die man oft nicht so 
ohne weiteres gebraucht wiederbeschaf
fen kann wegen der hohen Ein- und Aus
baukosten. 

Überspannungsschäden 
durch Blitz 

Eine weitere Neuerung, die von fast 
allen Versicherern seit ca. 2 Jahren ange
boten wird, ist die Mitversicherung von 
sogenannten Bli tz-Überspannungsschä
den. Diese Schäden können auch durch 
entferntere Blitzeinschläge in elektrische 

Leitungen, die zu erheblichen Schäden 
an elektrischen Geräten fuhren, entste
hen. Als Folge einer solchen Blitz-Über
spannung können zum Beispiel Milch
kühlanlagen, Fütterungscomputer oder 
Be- und Entlüftungsanlagen in Maststäl
len zerstört werden. Daher hat der Land
wirt jetzt die Möglichkeit, diese Blitz
Überspannungsschäden sowohl am 
Gebäude als auch an der technischen 
Betriebseinrichtung mitzuversichern. 
Interessant ist dabei, daß auch der mögli
che Folgeschaden bis zu einer gewissen 
Höhe mit abgedeckt ist. Dies bedeutet 
im Klartext, daß zum Beispiel bei Ausfall 
einer Be- und Entlüftungsanlage im 
Schweinemaststall oder auch im Lege
hennenstall der Folgeschaden in Form 
der verendeten Tiere bis zu einer verein
barten Entschädigungsgrenze mitversi
chert ist. 

Wichtig: Aufräumungs
kosten mitversichern 

Auf die Notwendigkeit der Mitversi
cherung von Aufräumungskosten kann 
man nicht oft genug hinweisen. Diese 
Kosten können nach einem Feuerscha
den ganz erheblich zu Buche schlagen, 
insbesondere dann, wenn Dünge- oder 
Pflanzenschutzmittel und/oder Tierka
daver zu einer Sondermülldeponie 
gebracht werden müssen. Hier fallen 
dann nicht nur die eigentlichen Aufräu
mungs- und Transportkosten an, son
dern ebenfalls die hohen Gebühren der 
Deponie. Die allgemeine Empfehlung 
lautet deshalb, die Aufräumungskosten 
in Höhe von mindestens 3-5 % der Versi
cherungssumme mitzuversichern. 

Betriebsunterbrechungs
versicherung 

Eine Betriebsunterbrechungsversi
cherung deckt nicht die Sachbeschädi
gungen durch einen Feuerschaden ab, 
sondern die Verluste, die durch Einnah
meausfall des Unternehmens im 
Anschluß an einen Feuerschaden auftre
ten können. 

Im Industrie-Bereich wird diese Versi
cherungsform schon seit vielen Jahren 
angeboten und auch von den meisten 
Industrie-Betrieben in Anspruch 
genommen. Der Industrie-Betrieb, der 
nach einem Feuerschaden zum Beispiel 
ein Jahr lang nicht produzieren kann, hat 
natürlich erhebliche Produktionsaus
fille und entsprechende Umsatzeinbu
ßen; auch die festen Kosten des Betrie-
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bes laufen in der Regel in voller Höhe 
weiter, insbesondere die Löhne der fest
angestellten Mitarbeiter. 

Dies ist in der Landwirtschaft nicht in 
diesem Umfang der Fall, zumal kaum 
noch Lohnarbeitskräfte vorhanden sind. 
Dennoch kann natürlich auch der land
wirtschaftliche Betrieb nach einem 
Feuerschaden einen erheblichen Pro
duktionsausfall erleiden. 

Eingige Gesellschaften bieten daher 
seit einiger Zeit eine sogenannte Mehrko
sten- und Ertragsausfallversicherung für 
landwirtschaftliche Betriebe an. Die 
Mehrkostenversicherung ist dabei vor
rangig für Ackerbaubetriebe gedacht, die 
zum Beispiel nach dem Brand des 
eigenen Mähdreschers dann den Lohn
unternehmer oder den Maschinenring in 
Anspruch nehmen müssen. Diese Mehr
kosten sind jedoch wahrscheinlich im 
Ackerbaubetrieb relativ gering und 
bedürfen daher keiner zusätzlichen Absi
cherung. 

Anders sieht es dagegen in einem 
intensiven Veredelungsbetrieb aus, der 
nach einem Feuerschaden zum Beispiel 
ein halbes Jahr lang keine Schweine 
mästen, keine Milchkühe halten oder 
keine Eier produzieren kann. Dieser Pro
duktionsausfall kann die Liquidität 
eines spezialisierten Viehhaltungsbetrie
bes erheblich gefährden, so daß hierfür 
ein Versicherungsbedarfvorhanden sein 
kann. 

Die Versicherungsgruppe Hannover 
(VG H) bietet daher seit ca. 2 Jahren 
eine Betriebsunterbrechungsversiche
rung für viehhaltende Betriebe an. Die 
auftretenden Schäden sind dabei über 
die erzielbaren Deckungsbeiträge der 
einzelnen Zweige der Viehhaltung zu 
kalkulieren ; demzufolge sind auch die 
Versicherungssummen an den norma
len Deckungsbeiträgen der Viehhaltung 
zu orientieren. 

Neue Fachliteratur: 

Obwohl auch die landwirtschaftliche 
Beratung diese neue Versicherungsmög
lichkeit empfiehlt, machen die Land
wirte bisher jedoch relativ wenig 
Gebrauch davon. Gerade aber in finanz
schwachen Betrieben oder in Betrieben 
mit hoher Fremdkapitalbelastung dürfte 
hierdurch eine Möglichkeit geboten sein, 
die Liquidität des Betriebes nach einem 
Feuerschaden nicht zu gefährden. 
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Schadenverlauf 
Die Schadenquote in der landwirt

schaftlichen Feuerversicherung aller in 
der Bundesrepublik tätigen Gesellschaf
ten lag im Durchschnitt der letzten 
10 Jahre bei über 65 %. 

Im längerfristigen Vergleich ist die 
Schadenquote tendenziell leicht rück
läufig, bedingt z. B. durch modernere 
Bauweisen und erheblich verringerte 
Stroheinlagerung (Gülleställe) sowie in 
einigen Bundesländern durch eine Über
prüfung der elektrotechnischen Anla
gen. 

Die Schadenhäufigkeit beläuft sich 
im Durchschnitt auf etwa 2 %, d. h., alle 
50 Jahre muß mit einem größeren Feuer
schaden auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb gerechnet werden (im statisti
schen Durchschnitt). Das schließt aber 
bekanntlich nicht aus, daß es auf einem 
Betrieb innerhalb von 5 Jahren auch zu 3 
größeren Feuerschäden kommen kann. 

Die Zahl der landwirtschaftlichen 
Feuerschäden ist zwar tendenziell rück
läufig; andererseits nimmt aber der 
durchschnittliche Aufwand pro Scha
denfall zu und liegt heute bei rd. 
20.000,-- DM. 

Besonders stark schlagen 
lieh die Großschäden mit 

Baustoffe, Bauteile 

natür
über 

100.000,-- DM zu Buche. Diese ver
gleichweise wenigen Großschäden ver
ursachen aber ungefähr 70 % des gesam
ten Schadenaufwands. Der durchschnitt
liehe Aufwand dieser Großschäden 
beträgt heute rd. 300.000,-- DM mit 
steigender Tendenz. 

Schäden von über 1 Mio. DM sind 
dagegen in der Landwirtschaft relativ sel
ten - im Gegensatz zur Industrie-. 

Natürlich wird auch irnmerwiederdie 
Frage gestellt nach dem wirtschaftlichen 
Ergebnis einer Gesellschaft in der Sparte 
der landwirtschaftlichen Feuerversiche
rung. Diese Frage ist relativ leicht zu 
beantworten. Bei einer durchschnittli
chen Schadenquote von 65 % und bei 
Verwaltungskosten (Sach- und Personal
kosten einschl. Provisionen) in Höhe 
von 25 bis 30 % bleibt unter dem Strich 
nicht mehr allzu viel übrig. Die öffent
lich-rechtlichen Versicherer geben im 
übrigen die erzielten Überschüsse in der 
Regel ihren Kunden in Form von Rück
vergütungen zurück. 

Im Hinblick auf den europäischen 
Binnenmarkt wird sich der Wettbewerb 
in der Versicherungswirtschaft noch wei
ter verschärfen. 

Die öffentlich-rechtlichen Versiche
rerwerden daher auch weiterhin bemüht 
sein, der großen Gruppe ihrer landwirt
schaftlichen Kunden ein bedarfsgerech
tes, umfassendes und zugleich preisgün
stiges Versicherungspaket anzubieten. 
Der Landwirt sollte sich dabei - ebenso 
wie in der Produktionstecbnik - intensiv 
beraten lassen, um eine ökonomische 
Optimierung seines Versicherungsschut
zes zu erreichen. 

Abteilungsdirektor Dipl.-Ing. agr. 
Dr. Eduard Middelschulte 
Versicherungsgruppe Hannover (Brand
kasse + Provinzial), 
Hannover 
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Bauteilen, deren Brandverhalten nach DIN 4102 durch Normung, Prüf
zeugnis, Prüf zeichen oder allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung klassi
fiziert ist. Produktbezeichnung, Abmessungsgrenzwerte, Feuerwider
standsklasse, Zulassungsbescheid oder Prüf nummer und Hersteller 
oder Antragsteller wurden übersichtlich in Tabellenform aufgegliedert. 

Der Katalog kann bezogen werden beim Verband der Sachversiche
rer e. v., Postfach 102024, 5000 Köln 1 zum Preis von DM35,-/Stück 
zuzüglich Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. 




